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II.NFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. Srb und Genossen vom 29. Jänner 1988, 

Nr. 1526jJ-NRj88, "PostzeitungsversBnd'T 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 bis 5: 

150Z lAB 

1988 -03- 2 8 

zu 15J,6/J 

Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen fUr den Postzeitungs-

versand enthalten genau definierte Kriterien. wann eine 

Sendung als Zeitung zu klassifizieren ist. 

Es sind in der Vergangenheit immer wieder Fälle aufgetreten. 

daß Druckschriften von vorneherein bzw. nach Erscheinen 

einiger Nummern nicht mehr den geforderten Bedingungen 

entsprachen. Die Postdienststeilen mußten daher - in An­

wendung der geltenden Bestimmungen - fUr solche Sendungen 

eine Behandlung nach dem Zeitungstarif ausschließen. Es ist 

daher nicht richtig. daß einzelne Druckschriften aufgrund 

einer Änderung der Auslegung dieser Bestimmungen vom Post­

zeitungsversand ausgeSChlossen wurden. Auch meinerseits wurde 

keine Weisung hinsichtlich der Auslegung der gesetzlichen 

Bestimmungen Uber den Postzeitungsversand erteilt. Im Gegen-

teil, ich habe die Post- und Telegraphenverwaltung beauf-

tragt, die betroffenen "Kul turveranstal ter'T und "poli tischen 

Be\·legungen" zu beraten, t-lie ihnen der Zei tungsbeförderungs­

tarif in gesetzeskonformer Weise zugänglich gemacht werden 

kann. Dies ist inzwischen auch geschehen. Bei entsprechender 

Gestaltung der Druckschriften können diese eine Neuzulassung 

zum Postzeitungsversand beantragen. 
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Durch die bestehende Regelung und deren praktische Hand-

habung erjcheint somit aus Sicht des Wirkungsbereiches 

Post- und Telegraphenverwaltung der Fortbestand der 

kulturellen und pOlitischen Meinungsvielfalt keineswegs in 

Frage gestellt. 

Wien, am 24. März 1988 
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